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d "':!" Ab '... n Tr' J~ ,--:L/)Dr-. . V-;;, n ~~ ~-- '. georGue ",en J~r. AG lille -,..? ~--' ... - ! "-' L" 
und Genossen 

an den Bundesminister f'Ur Finanzen 

betre:ff'end die Valorisierung yon 1{.ertgron.zen im Umsatz .. 

steuergesetz 1972 

Berei ts zum Zei tp1.mJ{:t der EinfUh::::,ung d.er Mehrwertsteuer 

im Jahr. 1973 "Turden verschiedene l{ertgrenzen des ustG 1972 

von der ge'..rerblichen lvirtschaf't als zu niedrig empfunden, 

weil sie den wirtschaftlichen Verhältniss~n nicht ange­

messen Rechnung getragen haben. Die seit der Einführung 

der Hehr1vertsteuererfolgten Novel1ierungen des Umsatz­

steuergesetzes 1972 haben neben geringfügigen Verbesserun­

gen nicht unbeträchtliche Verscnleehterungen für di.e ge­

werblichen Unternehmer gebraCht, die Frage einer ange­

messenen Er.!:lö.hung der \fertgrenzen entsprechend den wirt­

schal·tl.ichen CTegebenb.ei tan jedoch unberücksi.chtigt ge-

J.assen. 

Da in der J.etzten Zeit versch1edene steuerrecht1.1che 

l'iaßnar!ll1en, ·,,·:i.e etwa die Gebtinrengesetznovel.J.e, die Ver­

mögenssteuergesetznovel.J.e, dj.e Nove.L.Le zur Bundesab­

gabenordnung 1m ~vestl.:1.cnen mit der Begründung erfolg­

ten, die stark zugenommene Geld"ivertverschlechterung 

berüc:k.sichtigen zu müssen, ~,as neben eher unbedeuten-

den: Verbesserungen schwerste Belastungen für die Steuer­

pflichtigen gebracht hat, ist es nunmehr höchste Zeit, 

die inzwischen noch dringender gewordenmValorisierungen 

auf dem Gebiete d<;:;!:' Umsatzsteuer vorzunehmen. Es h8on-

deI t sich dabei um die Erhi5hung vQr"allcm :folgender 

lfertgrenzen ; 
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A) Die im § 17 uStG1972 festg~<legte Grenze für die 

Is t-Vers teu.erullg soll te an. die BuchfUh.rungsgrenzen 

gemäß § 12.5 Abs. 1 lito a) und b) BAO in deren je-

,,-eilig,H' Fassung angegJ..ichen '."e:r-d.en. Diese Umsatz-

grenzen 'betr2,gen seit dem 1. 1 
I ~ 1 977 3 }1i o. S. 

Nur CiT!.€' vollkoIT'imene Übereinstimmung dj.eser Beträge 

der BAD und des Umsatzsteuerges€·f;zE'sI972 kann. die 

durch die hestehende Z,,reig18isigkei.t im Steuerrecht 

verursach-t;en zusä tzlichen Ver'lJalt-ungsarbei ten und 

1~ähigkei t durch nicht konforme steuerrechtliehe 

Formalveyschriften beseitigen. 

B) D:ie im § 21 Abs~ 2 festgesetzte Grenze für die viertel­

jährliche Voranmeldungsabgabe von derzeit 150.000 S 

sowie die Freigrenze gemäß § 21 Abs. 6 von derzeit 

LlO.OOO S. 

c) Die im § 23 verankerte Umsatzgrenze von 150 .. 000 S 

f'U.r die Inanspruchnahme des Kürzungsbetrages f'i.:ir 

Kle:i .. nunternehmer. 

Da seit dem .Jahre 1973 die Preise t.un etwa 34 ~ ange-

stiege!l si1'1d. und diese Wertgrenz8n bereits zum Zeitpunkt 

der Ulr.satzsteU(~rTef'or;n unz1Jreich,3nd 11c:u'en g ersche:tnt 

eine 50~~ige Valorisierung dieser Grenzen notwendig. 

Die unter:-!eichncten Abgeordneten richten daher an den 

Bundeswini.sto;:, :für Finanzen folgende 

A 11. l' rag e :: 

1) "!arl'''n .: ". ,-h .'"-.. .J.. ... \_ ... eiUE1 A.."'lpassung dieser Beträ .. ge an dil3 

Geldwertveränderung bisher unterlassen vlorden t ob-

wohl bei den zum Nach teil der S teuerp:flichtigen in 

der letzt.en Zeit vorgenommenen Abgahenerhöhungon 

stets auf' die No t.vendigke i t hir.:.gt.'w:iesen wurde, 
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unterbliebene Va.lorisierungen nachholen zu mUssen, 

wie dies die Gebührengesetznovelle 1976 gezeigt hat? 

2) Sind Sie nunmehr bereit, die Nachteile und idrtscha:ft­

l.ichen Härten, die sich aus d.er Nich"tvali:Jrisierung 

der genannten Beträge ergeben, zu berücksichtigen 

und diese durch eine entsprechende Anpassung der in 

Rede stehende-n Grenzbeträge zu. beseitigen? 

3) Falls ja: WaIl.."'l. ist. mit der Einbringu.s."1.g ei.ner ent­

sprechenden Regierungsvorlage zu rechnen? 
A 
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